
Schlüssel

ist ein Instrument zum Betätigen von Schlössern, das traditionell, aber nicht notwendigerweise aus Metall
oder Holz besteht. (S/S-Eser, StGB-Kommentar 26. Aufl. 2001, § 243 Rn. 11) Hierunter fällt auch eine
Zugangskarte.
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